
 
 
 
Sportinstitut  
Julius-Albert-Str. 2          23.02.2026 
38678 Clausthal-Zellerfeld 
Tel.: 05323/72 7800 
Fax: 05323/72 99 7800 
situc@tu-clausthal.de 
 

 
Antrag auf Überlassung einer Hochschulsporteinrichtung  

im Sommersemester 2026 
 

 
 

1.1 Veranstalter/Sportgruppe: 
 
         Anschrift: 

    
           E-Mail: 

 
         
 

1.2 Verantwortl./Übungsleiter: 
 
        Anschrift: 

    
          E-Mail: 

 
        

 
2.1 Nutzungszeit: 
  

□ Regelmäßige (wöchentliche) Benutzung  
 
Nur nach bezahlter Kaution von 50,- € !!! 

 
2.2 Gewünschte Hochschulsporteinrichtung: 
 
 

□ TU Sporthalle  
Anfragen möglich von:    (gewünschter Tag und Uhrzeit) 
Mo.-Sa. 09.00 – 24.00 Uhr 

 
      (Ausweichtermin - bitte immer angeben) 

 
 
 

□ TU Gymnastikhalle 
Anfragen möglich von:    
Mo.-Sa.  09.00 – 20.00 Uhr    (gewünschter Tag und Uhrzeit) 
So. auf Anfrage 
 

(Ausweichtermin - bitte immer angeben) 
 
 

□ Beachvolleyball-Platz 
Anfragen möglich von:   
Mo – Fr  09.00 – 13.00 Uhr / 15.00 – 19.00 Uhr   (gewünschter Tag und Uhrzeit) 
Sa/So 10.00 – 13.00 Uhr / 15.00 – 19.00 Uhr  
       
      (Ausweichtermin - bitte immer angeben) 

  

Nutzungszeitraum: Mi. 01.04.2026 - (einschl.) Mi. 30.09.2026 
 

bitte deutlich 
schreiben! 

 

mailto:situc@tu-clausthal.de


M:\Hochschulsport\Sportstätten\Überlassungsantrag\Antrag auf UEberlassung einer Hochschulsporteinrichtung_SS 2026.docx 

nur für einmalige Nutzung, keine Vergabe von Zeiten zur regelmäßigen Nutzung 
außerhalb der Hochschulsportkurse: 
 

□ Fußball-Rasenplatz      
□ Kunstrasenplatz    (gewünschter Tag und Uhrzeit) 
□ Tennisplatz 

      (Ausweichtermin - bitte immer angeben) 
 
Hinweis: Der Kunstrasenplatz & Tennisplätze können für den Trainingsbetrieb über 
die Eintragung in den Belegungsplan im Sportinstitut angemietet werden.  

 
2.3 Benötigte Gegenstände/Sportgeräte: 
 
 
 
Hinweis: Bälle etc. können gegen Hinterlegung des Studentenausweises beim Sportwart ausgeliehen 
werden. Für Veranstaltungen bzw. Ausleihe mehrerer Gegenstände ist der Antrag auf 
Überlassung von Sportgeräten zu nutzen. 

        
3.1 Art des Veranstalters: 

 
□ registrierte studentische Vereinigung (Verein, Verbindung, etc.) 
□ freie Sportgruppe  
□ Organ/Gliederung der Studentenschaft (Referate, Asta, etc.) 
□ Organ/Gliederung der Dezernate der TU Clausthal (Institute, Einrichtungen, etc.) 
□ sonstiger Veranstalter (z.B. Firma, Verein, Verband, Behörde) 

 

□ Mitglied im Landessportbund Niedersachsen 
 
3.2 Art der Veranstaltung: 
 

□ Training 
□ Spielstunde 
□ Turnier/Spiel mit Wettkampfcharakter 
□ sonstige Veranstaltung 

 
3.3 Anzahl der Teilnehmer: 
 

sportlich aktive Teilnehmer: 
Gäste: 
Durchschnittsalter der TN: 

 
 
 
 
 
 
    

Der Unterzeichner erklärt ausdrücklich, dass 
- ihm sowie dem Verantwortlichen nach 1.2 die Ordnung für Gebühren und Entgelte der TU Clausthal 

vom 20. Februar 2008, zuletzt geändert am 19. Dezember 2024 (Mitt. TUC 2024, S. 296) nebst 
Anlagen – insbesondere die Grundsätze für die Überlassung von Einrichtungen – bekannt 
sind und vorbehaltlos anerkannt werden, 

- er neben dem Veranstalter die Haftung für die sich aus der Überlassung ergebenden Verpflichtungen 
übernimmt, 

- die Veranstaltung der Besteuerung oder Gebührenpflicht nicht unterliegt, bzw. anderenfalls bei der 
zuständigen Behörde angemeldet ist 

- der in Ziff. 1.1 genannte Veranstalter im Falle der Überlassung von Versammlungsstätten die 
Verpflichtungen des Betreibers gemäß § 39 Abs. 5 NVStättVO übernimmt und der 
Veranstaltungsleiter mit der Versammlungsstätte und deren Einrichtungen vertraut ist oder sich vor 
Beginn der Veranstaltung vertraut macht. 

 
Ort, Datum:  ____________________________________   Unterschrift: _________________________________ 
 
Festgesetztes Entgelt lt. Entgeltordnung: __________________________________________________________ 
 
genehmigt durch:  _______________________________   Datum: _____________________________________ 
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